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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung. Aus unserer Sicht erscheint die geplan-
te Inkraftsetzung per 1. Januar 2028 unproblematisch und es ist nichts dagegen einzuwenden. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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